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BEITRÄGE

Bereitstellung und Nutzung quantitativer 
Forschungsdaten in der Bildungsforschung: 
Memorandum des Fachkollegiums „Erziehungswissenschaft“ 
der DFG

Petra Stanat 

Die DFG und andere Wissenschaftsorganisationen haben 2010 Grundsätze 
zum Umgang mit Forschungsdaten vorgelegt, die eine gezielte Archivierung 
und verstärkte Nachnutzung solcher Daten fordern. Der Wissenschaftsrat reg-
te mit seinen im August 2012 vorgelegten „Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland 
bis 2020“1 insbesondere auch in den Sozialwissenschaften einen Auf- und 
Ausbau geeigneter Infrastrukturen an. Verschiedene Initiativen greifen diese 
Thematik auf. So hat etwa die DFG 2013 in ihrer Infrastrukturförderung ein 
Programm eingerichtet, in dem Konzepte für die (Weiter-)Entwicklung fach-
spezifischer und bedarfsorientierter Infrastrukturen für einen verbesserten 
Umgang mit Forschungsdaten gefördert werden.2

Gerade auch in der Empirischen Bildungsforschung werden (quantitative) 
Forschungsdaten in großem Umfang erhoben. Dabei ist das Forschungsfeld 
der Bildung zum einen durch seine Komplexität charakterisiert, die es in der 
Regel erforderlich macht, einen breiten Kranz an Merkmalen zu erheben, um 
Forschungsfragen angemessen bearbeiten zu können. Zum anderen ist die 
Empirische Bildungsforschung aber auch durch einen zunehmend schwie-
riger werdenden Zugang zum Feld (z.B. aufgrund von Problemen bei der Ge-
nehmigung von Schuluntersuchungen durch die Kultusministerien und die 
eingeschränkte Teilnahmebereitschaft von Schulen aufgrund von wahrge-
nommener Überlastung durch zahlreiche Datenerhebungen) gekennzeichnet. 
Datenerhebungen im Bereich der Empirischen Bildungsforschung sind ohne 
Zweifel nicht nur oft mit erheblichem Aufwand verbunden, sondern sie lie-

                                                           
1 Veröffentlicht am 13. Juli 2012, URL: http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/ 

2359-12.pdf. 
2 http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderungsangebote/forschu 

ngsdaten/index.htm. 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/
http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderungsangebote/forschu
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fern auch ein Analysepotenzial, das sich nur durch die Eröffnung der Mög-
lichkeit für Nachnutzungen der Datensätze umfassend ausschöpfen lässt.  

Inzwischen besteht in der Scientific Community und unter den For-
schungsförderern weitgehende Einigkeit darüber, dass das Potenzial von Da-
ten der Empirischen Bildungsforschung bislang nicht umfassend genutzt wird 
und die Datensätze daher auch für Re- und Sekundäranalysen durch andere 
als die Primärforscherinnen und -forscher nutzerfreundlich zur Verfügung 
gestellt werden sollten. Dies würde auch weiterführende Kooperationen zwi-
schen verschiedenen Forschungsdisziplinen unterstützen, die sich mit Bil-
dung beschäftigen. Die Umsetzung des Ziels einer wissenschaftlichen Nach-
nutzung der erhobenen Daten ist jedoch weiterhin mit einer Reihe von He-
rausforderungen verbunden. Diese wurden in einem Rundgespräch der DFG 
am 13. März 2014 in Berlin erörtert.3 Das Ziel des Rundgesprächs bestand 
darin, die Rolle der Bereitstellung und Nutzung von Forschungsdaten für die 
gegenwärtige und zukünftige Bildungsforschung herauszuarbeiten. Im Sinne 
der DFG-Forschungsförderung setzte das Rundgespräch dabei primär an den 
Bedürfnissen der Forschenden – der primären Datenproduzenten wie auch 
der potenziellen Nachnutzer – an. 

Um zu möglichst konkreten Ergebnissen kommen zu können, lag das 
Hauptaugenmerk des Rundgesprächs zunächst auf quantitativen Datensätzen, 
da für deren Bereitstellung bereits Infrastrukturen existieren (z.B. das FDZ 
am IQB in Berlin, das GESIS-Datenarchiv in Köln oder das FDZ PsychData 
in Trier). Darüber hinaus wäre es wichtig, Fragen der Bereitstellung von qua-
litativen Datensätzen der Bildungsforschung zu behandeln, für die ebenfalls 
ein Bedarf der Nachnutzung bestehen dürfte (z.B. Transkriptionen von Befra-
gungen der Biographieforschung, Zeitzeugeninterviews, systematische Auf-
zeichnungen von Beobachtungen), die durch bestehende Infrastrukturen aber 
bislang nur in Ansätzen abgedeckt werden (z.B. durch das FDZ Bildung am 
DIPF). Aufgrund der Komplexität dieser Fragen (insbesondere auch im Hin-
blick auf Fragen des Datenschutzes) wäre hierfür jedoch eine eigene Initiati-
ve erforderlich. 

Mit dem vorliegenden Memorandum werden zentrale Ergebnisse des 
Rundgesprächs vom 13. März 2014 zusammengefasst und Empfehlungen ab-
geleitet, die auf eine Optimierung der Bereitstellung und Nutzung quantitati-
ver Forschungsdaten in der Bildungsforschung abzielen. 

In der Diskussion herrschte Einigkeit darüber, dass letztlich ein Kultur-
wandel erforderlich ist, der sich sowohl auf die Bereitstellung als auch auf 
die Nutzung von Datensätzen bezieht.  

Im Folgenden wird nach einer einleitenden Beschreibung des Hinter-
grunds (Abschnitt 1) der Diskussion auf drei zentrale Aspekte eingegangen, 

                                                           
3 Teilnehmerliste siehe am Ende des Dokuments 
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die im Rundgespräch erörtert worden sind. Diese beziehen sich auf Fragen 
der Identifikation und Aufbereitung von Datensätzen (Abschnitt 2), die für 
Re- und Sekundäranalysen zur Verfügung gestellt werden sollten; auf die 
Übergabe von Daten durch Datenproduzenten an Infrastrukturen (Abschnitt 
3), die für die Bereitstellung von Forschungsdaten zur Verfügung stehen 
(Forschungsdatenzentren);und auf die Nutzung der verfügbaren Datensätze
(Abschnitt 4) durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 

1 Hintergrund 

Die Bildungsforschung gehört zu den Wissenschaftsbereichen, in denen die 
Anzahl von Projekten, die Forschungsdaten erheben, in den letzten 15 Jahren 
sprunghaft angestiegen ist. Neben den großen internationalen und nationalen 
Schulleistungsuntersuchungen, die zunächst primär dem Bildungsmonitoring 
dienen (z.B. PISA, IGLU/PIRLS, IQB-Ländervergleichsstudien), werden 
zahlreiche Quer- und Längsschnittstudien durchgeführt, die sich mit Bil-
dungsprozessen sowie deren Bedingungen und Erträgen beschäftigen. In der 
Vergangenheit wurden diese Untersuchungen zumeist geplant und durchge-
führt, ohne eine spätere Bereitstellung der Daten vorzusehen. Entsprechend 
waren auch Re- und Sekundäranalysen bereits vorhandener Daten zumindest 
in der erziehungswissenschaftlich und psychologisch orientierten Bildungs-
forschung bislang eine Seltenheit. Diese Situation ändert sich allmählich, wie 
etwa die steigenden Zahlen der in den einschlägigen Forschungsdatenzen-
tren4 verfügbaren Datensätze und der darauf bezogenen Nutzungsanträge zei-
gen. Eine herausgehobene Rolle spielt dabei das Nationale Bildungspanel 
(NEPS), das 2009 zunächst als BMBF-Projekt seine Arbeit aufnahm und seit 
dem 1. Januar 2014 im Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) 
weitergeführt wird. Als Forschungsinfrastruktureinrichtung zielt das NEPS – 
wie auch das bereits seit 1984 existierende Sozio-oekonomische Panel 
(SOEP) – explizit darauf ab, Forschungsdaten zu generieren und diese der 
Scientific Community in nutzerfreundlich aufbereiteter Form zur Verfügung 
zu stellen. Jenseits solcher Infrastruktureinrichtungen besteht in Bezug auf 
die Bereitstellung und Nutzung vorhandener Forschungsdaten jedoch noch 
Optimierungsbedarf. Dieser soll im Folgenden skizziert werden. 

                                                           
4  Im vorliegenden Memorandum bezieht sich die Bezeichnung „Forschungsdatenzentrum“ 

bzw. „FDZ“ grundsätzlich nur auf Einrichtungen, die vom Rat für Sozial- und Wirtschafts-
daten (RatSWD) als solche akkreditiert worden sind.
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2 Identifikation und Aufbereitung von Datensätzen, die für 
Re- und Sekundäranalysen zur Verfügung gestellt werden 
sollten 

Es gibt nicht „die“ Forschungsdaten, sondern ein Kontinuum von hoch auf-
wändigen Längsschnitt- und Querschnittsdaten aus Large-Scale-Assessments, 
die die Untersuchung einer Vielzahl von Forschungsfragen erlauben, bis hin 
zu sehr spezifischen Datensätzen, die auf die Beantwortung nur einer be-
stimmten (z.B. experimentellen) Fragestellung zugeschnitten sind. Gleichzei-
tig ist der Aufwand, der mit ihrer Bereitstellung verbunden ist, bei speziali-
sierten Datensätzen oft genau so groß wie bei vielseitig nutzbaren Datensät-
zen aus den Large-Scale-Assessments, für die mittlerweile Standards der Be-
richtlegung und Dokumentation etabliert sind. Dies wirft (nicht nur in der 
Empirischen Bildungsforschung) die grundsätzliche Frage auf, welche Da-
tensätze in welcher Form zur Verfügung gestellt werden sollten, um Re- und 
Sekundäranalysen zu ermöglichen. Dabei sind verschiedene Grade der Be-
reitstellung und Dokumentation zu unterscheiden.  

Für alle Datensätze, die im Rahmen von Forschungsprojekten erhoben 
werden, gelten die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2013)5, die mit Empfehlung 7 die fol-
gende Vorgabe machen: „Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen 
sollen auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Institution, wo sie ent-
standen sind, zehn Jahre lang aufbewahrt werden“ (Deutsche Forschungsge-
meinschaft 2013, S. 21). Diese Form der Datensicherung dient zunächst da-
zu, die Überprüfbarkeit von publizierten Ergebnissen zu gewährleisten. Dafür 
ist eine grundlegende Dokumentation der Daten erforderlich, die es wissen-
schaftlichen Kolleginnen und Kollegen potenziell ermöglicht, die durchge-
führten Analysen nachzuvollziehen und zu replizieren. 

Mit den zitierten Grundsätzen der DFG ist die Aufbewahrung der Primär-
daten klar geregelt. Davon wird die Nutzung unterschieden, die zunächst pri-
mär den Forschenden zusteht, die sie erheben (Deutsche Forschungsgemein-
schaft 2013, S. 22). Die Sicherung und Bereitstellung von Datensätzen, die 
im vorliegenden Memorandum im Zentrum stehen, gehen darüber hinaus. 
Nach den Grundsätzen zum Umgang mit Forschungsdaten dienen sie „nicht 
nur der Prüfung früherer Ergebnisse, sondern in hohem Maße auch der Erzie-
lung künftiger Ergebnisse. Sie bildet eine strategische Aufgabe, zu der Wis-
senschaft, Politik und andere Teile der Gesellschaft gemeinsam beitragen 

                                                           
5 http://www.dgfe.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehl 

ung_wiss_praxis_1310.pdf 

http://www.dgfe.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehl
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müssen“ (Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen 2010, S. 1).6
Der Fokus liegt hier auf der sekundären Nutzung bzw. Nachnutzung von For-
schungsdaten.  

Da vorab nicht eindeutig entscheidbar ist, ob ein Datensatz in naher oder 
ferner Zukunft für die Nachnutzung durch andere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler interessant sein könnte, erscheint es prinzipiell wünschens-
wert, mit öffentlichen Mitteln erhobene Forschungsdaten nach einer ange-
messenen Frist (siehe Abschnitt 3) grundsätzlich der Scientific Community
zur Verfügung zu stellen. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen jedoch, dass 
bei einem solchen Vorgehen letztlich nur ein Bruchteil der mit hohem Auf-
wand aufbereiteten Datensätze tatsächlich nachgenutzt wird. Daher sollte ein 
Verfahren für die Identifikation von Datensätzen gefunden werden, die mit 
einiger Wahrscheinlichkeit für eine Nachnutzung von Interesse sein könnten 
und entsprechend über ein Forschungsdatenzentrum zur Verfügung gestellt 
werden sollten. Bei Datensätzen, die zukünftig im Rahmen eines noch zu be-
antragenden Forschungsprojekts erhoben werden sollen, wird man dabei an-
ders vorgehen müssen als bei bereits vorliegenden Datensätzen.  

Für zukünftig im Rahmen von Forschungsprojekten zu erhebende Daten-
sätze erscheint folgendes Vorgehen sinnvoll und umsetzbar: 

• Bei Forschungsprojekten, die eine Erhebung von Datensätzen beinhalten, 
sollten bereits in der Planungs- und Antragsphase Überlegungen dazu 
angestellt werden, ob ein Nachnutzungspotenzial besteht und welche 
Konsequenzen dies später für die Form der Bereitstellung hat.  

• In Abhängigkeit davon sollten Projektanträge, die bei der DFG einge-
reicht werden, eine Aussage darüber enthalten, in welcher Form die Da-
tensätze bereitgestellt werden. Diese Angaben sind bereits in den Leitfä-
den für Projektanträge vorgesehen, die bei der DFG eingereicht werden, 
und sollten in Zukunft konkreter dargestellt werden. Dabei ist anzugeben 
und zu begründen, welche der folgenden Formen der Bereitstellung vor-
gesehen bzw. nicht vorgesehen ist: 

a) Archivierung und auf Nachfrage nutzerfreundliche Bereitstellung di-
rekt durch den Datenproduzenten zwecks Prüfung publizierter Ergeb-
nisse (im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis). 

b) Archivierung, erweiterte Dokumentation (Codebuch) und auf Nach-
frage nutzerfreundliche Bereitstellung direkt durch die Datenprodu-
zenten zwecks weiterführender wissenschaftlicher Analysen. 

c) Gut dokumentierte Übergabe an ein Forschungsdatenzentrum zwecks 
Archivierung und allgemeiner Bereitstellung an die Scientific Com-
munity nach den Regularien des jeweiligen FDZ. 

                                                           
6 http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/redakteur/grundsaetze_Forschungsd 

aten_2010.pdf 

http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/redakteur/grundsaetze_Forschungsd
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• Die Begründung für die Wahl der Bereitstellungform kann nur mit Blick 
auf das konkrete Vorhaben erfolgen; hierfür lassen sich keine allgemein 
anwendbaren Kriterien spezifizieren. Das Potenzial einer Nachnutzung 
ist dabei stets gegen den erhöhten Aufwand der Datenaufbereitung abzu-
wägen.  

• Im Falle der Bereitstellung durch die/den Datenproduzenten selbst ist in 
den Projektanträgen auszuführen, auf welche Weise die langfristige Da-
tensicherung und Datenbereitstellung auch nach Auslaufen der Projekt-
förderung und bei einem Wechsel der institutionellen Anbindung lang-
fristig garantiert werden kann. Dies beinhaltet auch die Bereitschaft, auf 
Nachfrage weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, die für Re- 
bzw. Sekundäranalysen erforderlich sind. 

• Im Falle einer geplanten Bereitstellung von Daten zu Zwecken der Nach-
nutzung sind weitergehende Überlegungen darüber erforderlich, zu wel-
chem Zeitpunkt und in welcher Form diese bereitgestellt werden sollen. 
Dies kann z.B. in Form eines Datenmanagement-Plans geschehen.7 Da-
bei kann im Antrag auch auf eine Beratung durch ein einschlägiges For-
schungsdatenzentrum Bezug genommen werden. Zugleich sollten bei der 
Antragstellung angemessene Ressourcen für die Aufbereitung und Ar-
chivierung der Daten und eine entsprechende Projektlaufzeit eingeplant 
werden. Dies kann im Rahmen des beantragten Projekts auch die antei-
lige Finanzierung von Stellen umfassen, die für die Aufbereitung von 
Datensätzen zwecks Archivierung und Nachnutzung eingerichtet werden 
müssen (z.B. „forschungstechnische Assistenten“). Entsprechende An-
tragsmöglichkeiten bei der DFG bestehen. 

• Die Begründung der Antragstellenden für die geplante Form der Bereit-
stellung der Forschungsdaten und die dafür veranschlagten Kosten wer-
den im Rahmen des Begutachtungs- und Entscheidungsverfahrens ge-
prüft. Ergeben sich aus der Begutachtung Hinweise darauf, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer Nachnutzung größer ist, als ihr der Antrag 
Rechnung trägt, könnten die Antragstellenden von der DFG im Einzel-
fall um zusätzliche Angaben bis hin zu einem Datenmanagement-Plan 
gebeten werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.  

• Wichtig ist ferner, bereits vor den geplanten Erhebungen datenschutz-
rechtliche und ethische Fragen zu klären, die für die spätere Bereitstel-
lung der Datensätze relevant sind (z.B. Information der Befragten). Für 
bereits erhobene Datensätze sind folgende Verfahrensweisen denkbar: 

• Produzenten von bereits erhobenen Daten, die ein hohes Nachnutzungs-
potenzial aufweisen, sollten die Möglichkeit erhalten, Ressourcen für de-

                                                           
7 Jones, S. (2011): How to Develop a Data Management and Sharing Plan. DCC How-to 

Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre. www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop 
-data-plan. 

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop
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ren Aufbereitung und spätere Übergabe an ein FDZ zu beantragen. Dies 
kann im Sinne einer Übergangslösung dann in Betracht kommen, wenn 
Fragen der Nachnutzung von Datensätzen zu Projektbeginn noch nicht 
bedacht wurden. Entsprechende Nachanträge wären dabei an diejenige 
Fördereinrichtung (z. B. die DFG) zu richten, die die Erhebung finanziert 
hat. Dabei sollte vorab sichergestellt werden, dass ein FDZ bereit ist, die 
Daten in sein Programm aufzunehmen und bereitzustellen. Gleichzeitig 
sollten Forschungsfragen skizziert werden, die mit den Daten bearbeitet 
werden könnten. 

• Weiterhin sollte für Forschungsanträge zur Bearbeitung substanzieller 
Fragestellungen, die eine Nutzung bereits existierender, von anderen Da-
tenproduzenten generierter Daten erfordern, die Möglichkeit bestehen, 
Ressourcen für die Aufbereitung des Datensatzes zwecks späterer Über-
gabe an ein FDZ zu beantragen.  

• In beiden Fällen sollten sich die Antragsteller dazu verpflichten, die Da-
tensätze bis zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt an das FDZ zu über-
geben. Ferner sollte die Möglichkeit bestehen, dass an den Projektanträ-
gen auch das jeweilige FDZ, das die Daten bereitstellen soll, in geeigne-
ter Weise beteiligt ist, um bei umfangreichen Anforderungen an die Da-
tenaufbereitung unterstützen zu können. 

• Die reine Aufbereitung existierender Datensätze ohne Projektzusammen-
hang und ohne das unmittelbare Ziel, substanzielle Fragestellungen zu 
bearbeiten, wird durch die DFG nicht gefördert. 

3 Übergabe von Daten durch Datenproduzenten an 
Forschungsdatenzentren 

Datensätze, die im Rahmen von Forschungsinfrastruktureinrichtungen erho-
ben werden, wie etwa die Daten des NEPS, werden grundsätzlich zeitnah der 
Scientific Community zur Verfügung gestellt. Auch die zügige Bereitstellung 
der großen Schulleistungsstudien (PISA, IGLU/PIRLS, TIMSS, IQB-Länder-
vergleichsstudien) verläuft inzwischen weitgehend reibungslos. Bei vielen 
anderen Datensätzen, für die ebenfalls Interesse an einer Nachnutzung beste-
hen dürfte, ist es dagegen deutlich schwieriger, ihre Übergabe an ein For-
schungsdatenzentrum zu erreichen. Um hier den erforderlichen Kulturwandel 
zu unterstützen, sind Richtlinien erforderlich, die sowohl die Interessen der 
Datenproduzenten als auch die Interessen der Datennutzer in ausgewogener 
Weise berücksichtigen. Gleichzeitig sollten die Universitäten und wissen-
schaftlichen Einrichtungen, in denen die Daten erhoben werden, verstärkt da-
rauf achten, dass diese Richtlinien von ihren Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern angewendet werden. 
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3.1. Fristen für die Datenübergabe 
Die Produzenten von Datensätzen, die eine hohe Qualität und großes Nach-
nutzungspotenzial aufweisen, haben in der Regel ein hohes Maß an Kreativi-
tät und Arbeit in deren Planung, Erhebung, Aufbereitung und Dokumentation 
investiert. Oft sind zudem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler an den Vorhaben beteiligt, die in der Anfangsphase überwie-
gend mit Projektarbeit beschäftigt waren, um sich anschließend auf der 
Grundlage der erhobenen Daten wissenschaftlich weiterqualifizieren zu kön-
nen. Daher ist das Anliegen von Datenproduzenten berechtigt, die selbst er-
hobenen Daten im laufenden Projekt zunächst eigenständig auswerten zu 
können, bevor diese an andere Forschende oder an ein FDZ übergeben wer-
den.8 Lediglich bei Infrastrukturvorhaben, die explizit zur Erhebung und Be-
reitstellung von Forschungsdaten eingerichtet worden sind, kann erwartet 
werden, dass die Datensätze so schnell wie möglich der Scientific Community 
zur Verfügung gestellt werden, wobei auch bei diesen Projekten dafür Sorge 
getragen muss, dass sich die an der Generierung der Daten maßgeblich betei-
ligten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler weiterqualifizie-
ren können. 

Allgemein sollten Zeit- und Ressourcenpläne für Projekte, die aufwändi-
ge Datenerhebungen beinhalten, so angelegt sein, dass die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie PIs die Gelegenheit erhalten, ihre 
Qualifizierungs- und Publikationspläne umzusetzen. 

Welche Fristen für die Übergabe von Datensätzen an Forschungsdaten-
zentren angemessen sind, lässt sich nicht allgemein festlegen. Dies hängt un-
ter anderem von der Art des Datensatzes und dem Umfang der daran gekop-
pelten Forschungsvorhaben ab. Auf der Grundlage von Regelungen existie-
render Forschungsdatenzentren erscheinen folgende grobe Richtlinien ange-
messen: 

• International scheint sich als Standard die Erwartung zu etablieren, wo-
nach die Übergabe des Gesamtdatensatzes einer Studie etwa zwei Jahre 
nach Erhebung der Daten (bzw. nach Übergabe der Datensätze an die 
Primärwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler durch ein beauftragtes 
Erhebungsinstitut) erfolgt. Bei längerfristigen Längsschnitterhebungen 
bezieht sich diese Frist auf die jeweilige Erhebungswelle. In gut begrün-
deten Ausnahmen, die sich vor allem auf unzumutbare Härten für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler beziehen 

                                                           
8 So heißt es in den Grundätzen guter wissenschaftlicher Praxis: „Die Nutzung [der Primär-

daten] steht insbesondere dem/den Forscher(n) zu, die sie erheben. Im Rahmen eines lau-
fenden Forschungsprojekts entscheiden auch die Nutzungsberechtigten (gegebenenfalls 
nach Maßgabe datenschutzrechtlicher Bestimmungen), ob Dritte Zugang zu den Daten er-
halten sollen“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2013, S. 22). 
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können, sollte es möglich sein, die Frist zu verlängern. Diese sollte je-
doch in keinem Fall drei bis vier Jahre überschreiten. 

• Darüber hinaus sollte es möglich sein, für den Zeitraum von in der Regel 
zwölf Monaten die Nachnutzung von Daten zur Bearbeitung von solchen 
Forschungsfragen zu sperren, die zu dem Zeitpunkt noch im Rahmen 
von Qualifikationsarbeiten bearbeitet werden (dies sehen z.B. die Rege-
lungen des FDZ am IQB vor). Bei Forschungsanträgen, die eine Nach-
nutzung der erhobenen Datensätze vorsehen, wäre ein an diesen Fristen 
orientierter Zeit- und Ressourcenplan für die Bereitstellung zu erstellen 
und zu begründen.  

3.2. Datendokumentation 
Die Dokumentation von Datensätzen kann unterschiedlich aufwändig gestal-
tet werden. Diese reicht von Rohdaten mit nachvollziehbaren Labels und ei-
nem Codebuch bis hin zu Datensätzen, die neben Rohdaten auch Skalen und 
Metadaten umfassen und zu denen detaillierte technische Berichte und Ska-
lenhandbücher vorliegen (also Meta- und Paradaten).  

Um sowohl Datenproduzenten als auch Datennutzern gegenüber Transpa-
renz zu schaffen, ist es wünschenswert, Standards und Beispiele der Daten-
dokumentation zur Verfügung zu stellen. Hierfür wären die Forschungsdaten-
zentren, die Bildungsdaten anbieten, die kompetenten Akteure. 

3.3. Zitation von Datensätzen 
Bei der Generierung von Datensätzen, die für die wissenschaftliche Nachnut-
zung potenziell interessant sind, handelt es sich um eine wissenschaftliche 
Leistung, die bislang oft unzureichend gewürdigt wird.  

Es muss selbstverständliche Praxis werden, dass die Urheber der Daten-
sätze im Rahmen von Publikationen in geeigneter Weise zitiert werden. Auch 
die aktive Einbeziehung von Datenproduzenten als Ko-Autoren bei der Publi-
kation von Ergebnissen, die auf den von ihnen generierten Datensätzen basie-
ren, kann unter Umständen angemessen sein, sofern es sich nicht nur um eine 
„Ehrenautorenschaft“ handelt, die den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
widersprechen würde.  

Auf jeden Fall ist ein innerwissenschaftlicher Kulturwandel in Bezug auf 
die Würdigung der Datengenerierung angezeigt, der unter anderem durch fol-
gende Maßnahmen unterstützt werden kann: 

• Eine basale Möglichkeit, Datensätze leicht auffindbar und zitierbar zu 
machen, besteht darin, sie mit einem Persistent Identifyer (z.B. Digital 
Object Identifier, DOI) zu versehen. Für die Urheber von Daten ist je-
doch die Zitation von Datensatzbeschreibungen attraktiver, die möglichst 
in anerkannten Zeitschriften erschienen sind. Die Möglichkeit, solche 
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Beschreibungen in Fachzeitschriften mit Peer-Review zu veröffentli-
chen, ist in der Empirischen Bildungsforschung (und nicht nur dort) je-
doch bislang sehr begrenzt. Es wäre wünschenswert, dass einschlägige 
Zeitschriften hierfür Formate vorsehen, die von Datenproduzenten ge-
nutzt werden können. Dies könnte auch ein Anreiz dafür sein, vorhande-
ne Datensätze zur Verfügung zu stellen. Denkbar wäre zudem die Grün-
dung eines Journals, das auf die Präsentation von Datensätzen speziali-
siert ist. Ferner sollten Herausgeberinnen und Herausgeber von Zeit-
schriften sowie Gutachterinnen und Gutachter bei eingereichten Manu-
skripten stärker als bisher darauf achten, dass Datensätze angemessen 
gewürdigt und korrekt zitiert werden. 

• Auch Fachgesellschaften sollten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verstärkt ermutigen, auf ihren Tagungen und in ihren Verbands-
zeitschriften Datensätze zu präsentieren, was für große Vorhaben wie 
das NEPS bereits geschieht. 

• Ferner sollten Forschungsförderer bei Projektanträgen neben Publikatio-
nen von Forschungsergebnissen die Veröffentlichung von Datensätzen 
als gleichberechtigten Output von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern berücksichtigen, wie es die National Science Foundation 
(NSF) in den USA bereits seit 2013 tut. Darüber hinaus wird mit dem 
Thomson Reuters‘ Data Citation Index derzeit ein Impact Factor für Da-
ten erarbeitet, der ebenfalls einen Anreiz schaffen soll, die eigenen Daten 
für Re-und Sekundäranalysen zur Verfügung zu stellen und im Feld be-
kannt zu machen.9

• Da gerade an der Generierung komplexer und innovativer Datensätze 
häufig viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt sind, 
kann es für eine angemessene Würdigung ihres jeweiligen Beitrags mit-
unter erforderlich sein, Teildatensätze zu definieren, die jeweils separat 
zu zitieren sind. 

• Über die Forschungsdatenzentren ist es zudem möglich, Datennutzer 
vertraglich dazu zu verpflichten, die von ihnen verwendeten Datensätze 
so zu zitieren, wie es von den Datenproduzenten vorgegeben wurde. Von 
der Möglichkeit, eine solche Auflage zu definieren und ggf. zu sanktio-
nieren, machen die Datenproduzenten bislang noch nicht immer Ge-
brauch. 

4 Nutzung verfügbarer Datensätze 

In einigen Disziplinen besteht bereits eine Tradition der Nachnutzung existie-
render Datensätze, etwa in der Ökonomie und in den Sozialwissenschaften. 

                                                           
9 http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/ 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/
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Diese ist in der erziehungswissenschaftlich und psychologisch orientierten 
Bildungsforschung deutlich weniger ausgeprägt als etwa in der soziologi-
schen Bildungsforschung und in der Bildungsökonomie. Teilweise scheint es 
fast als anstößig empfunden zu werden, Analysen von Daten durchzuführen, 
die nicht selbst erhoben worden sind. So werden Daten der Empirischen Bil-
dungsforschung zwar häufig durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus der erziehungswissenschaftlich oder pädagogisch-psychologisch ori-
entierten Bildungsforschung generiert, ihr Potenzial für Re- und Sekundär-
analysen wird jedoch primär von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Dis-
ziplinen genutzt. Gleichzeitig werden in Forschungsprojekten gelegentlich 
neue Daten erhoben, deren Fragestellungen sich unter Umständen mit bereits 
vorhandenen Datensätzen bearbeiten ließen. Vor diesem Hintergrund erschei-
nen mit Bezug auf die Nutzung von Forschungsdaten folgende Maßnahmen 
sinnvoll: 

• Die Möglichkeit, bei der DFG Forschungsprojekte zu beantragen, die 
sich auf die Auswertung bestehender Daten beziehen, hat schon immer 
bestanden, wird aber von der empirischen Bildungsforschung (wie auch 
z.B. der Psychologie) kaum nachgefragt. Ob solche Vorhaben bewilligt 
werden oder nicht, hängt – wie bei jedem Projektantrag – von ihrer wis-
senschaftlichen Qualität ab. Ein gutes Beispiel ist das Schwerpunktpro-
gramm 1646 „Education as a Lifelong Process“, in dem alle Projekte mit 
NEPS-Daten arbeiten. Aber auch im Normalverfahren und bezogen auf 
andere Datensätze können Forschungsvorhaben beantragt werden, die 
auf Re- und Sekundäranalysen basieren. Über diese Möglichkeit sollten 
potenzielle Antragstellerinnen und Antragsteller besser informiert wer-
den. Dabei können neben den Einrichtungen der Forschungsförderung 
wiederum auch die Fachverbände eine wichtige Rolle spielen, indem sie 
auf das Potenzial von Re- und Sekundäranalysen aufmerksam machen 
und sich zu dieser Art von Forschung bekennen. So könnte etwa in 
„Calls for Paper“ für Fachtagungen betont werden, dass auch Vorträge 
zu Ergebnissen von Re- und Sekundäranalysen ausdrücklich erwünscht 
sind. 

• Bei Projektanträgen, die eine Erhebung neuer Daten beinhalten, sollte 
grundsätzlich geprüft werden, ob nicht bereits vergleichbare Datensätze 
vorliegen und verfügbar sind, die sich zur Untersuchung der Forschungs-
fragen eignen könnten. Sofern dies der Fall ist, wäre ggf. der Nachweis 
zu führen, warum eine Nachnutzung nicht sinnvoll ist und neue Daten 
erhoben werden sollen. Dieser Punkt wäre dann auch als Gegenstand der 
Begutachtung einzubeziehen. 

• Die Auffindbarkeit verfügbarer Datensätze in der Bildungsforschung 
sollte durch geeignete Maßnahmen (Vernetzung der einschlägigen FDZs, 
einheitliche Verschlagwortung, zentrale Clearingstelle) weiter optimiert 
werden. Initiativen zur gemeinsamen Präsentation bestehender Datensät-
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ze für die nationale und internationale Fachöffentlichkeit sollten ausge-
baut und von den Forschungsorganisationen unterstützt werden. 

• Wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt, sollte es im Rahmen von Projektan-
trägen möglich sein, Ressourcen für die Aufbereitung existierender Da-
tensätze zu beantragen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen ge-
nutzt werden sollen und noch nicht in einem Forschungsdatenzentrum 
liegen. Dies kann auch das Heranspielen externer Daten, wie etwa Kon-
textinformationen, beinhalten. Bedingung hierfür sollte wiederum sein, 
dass die Datensätze nach einer angemessenen Frist an ein FDZ überge-
ben werden.  

• Es sollte ausgelotet werden, ob und wie der Zugang zu bisher nicht oder 
nur sehr schwer zugänglichen Datensätzen, die ein hohes Forschungspo-
tenzial aufweisen (wie etwa Daten der Schulstatistik, Daten aus Einschu-
lungsuntersuchungen oder Daten länderspezifischer Bildungsmonito-
rings) erleichtert werden kann. Einige dieser Datensätze, die teilweise 
sogar im Längsschnitt vorliegen und mehrere Ebenen umfassen, weisen 
ein erhebliches Forschungspotenzial auf, das nicht ansatzweise ausge-
schöpft wird. Es wäre daher wünschenswert, dass die Bildungsforschung 
und die Länder ins Gespräch darüber kommen, wie eine wissenschaftli-
che Nachnutzung dieser Daten ermöglicht werden kann. 

• Um die internationale Zusammenarbeit in der Empirischen Bildungsfor-
schung zu stärken, sollten besonders einschlägige Datenbestände in eng-
lischer Sprache dokumentiert werden. 

• Zu Datensätzen, die in einem Forschungsdatenzentrum liegen, sind in 
der Regel auch die Fragebogeninstrumente verfügbar, die bei der Daten-
erhebung verwendet wurden. Für die Testinstrumente ist dies dagegen 
meistens nicht der Fall, da diese oft in zukünftigen Studien eingesetzt 
werden sollen und die Datenproduzenten daher die Testsicherheit durch 
Geheimhaltung gewährleisten müssen. Die Bearbeitung mancher Frage-
stellungen, etwa in der Fachdidaktik, erfordert jedoch die Kenntnis der 
Aufgaben. Es wäre wünschenswert, in den Forschungsdatenzentren den 
vertraulichen und kontrollierten Zugang zu den Testaufgaben zu ermög-
lichen. Allerdings wäre dies mit zusätzlichem Aufwand für die FDZs 
verbunden, der finanziert werden müsste. 

• Die Fortbildungsangebote, die für die Nutzung der in Forschungsdaten-
zentren verfügbaren Datensätze angeboten werden, sollten weiterhin zur 
Verfügung gestellt und bei steigender Nachfrage und nachgewiesener 
Qualität möglichst weiter ausgebaut werden. Ferner wäre es wünschens-
wert, zu einschlägigen Datensätzen Public Use Files zur Verfügung zu 
stellen sowie darüber hinaus auch College Use Files, die im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen genutzt werden können. 
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5 Schlussbemerkung  

Der in diesem Memorandum skizzierte Kulturwandel in Bezug auf die Be-
reitstellung und Nutzung von Daten der Empirischen Bildungsforschung 
würde nicht nur zu einer umfassenderen Ausschöpfung des Potenzials von 
Daten führen, die mit öffentlichen Geldern und hohem Aufwand erhoben 
worden sind, sondern auch die Qualität der Forschung erhöhen und damit die 
Empirische Bildungsforschung allgemein stärken . Dabei geht es nicht nur 
um die Aufdeckung und Korrektur von Fehlern in den Daten, sondern vor al-
lem auch um die Replikation von Forschungsergebnissen und um vertiefende 
Analysen zu bereits publizierten Befunden. Zudem wird durch die Bereitstel-
lung von Forschungsdaten die Möglichkeit ihrer Auswertung aus der Pers-
pektive unterschiedlicher Disziplinen eröffnet, was die multi- und interdiszi-
plinäre Bearbeitung von Forschungsfragen unterstützt, die gerade in einem so 
facettenreichen und komplexen Forschungsfeld wie Bildung wichtig ist. Fer-
ner kann durch die Bereitstellung von Forschungsdaten ihre langfristige Si-
cherung gewährleistet werden.  

Wichtig ist bei der Diskussion von Richtlinien, dass sowohl die Interessen 
der Datenproduzenten als auch die Interessen der Datennutzer respektiert und 
angemessen berücksichtigt werden. Es darf weder sein, dass Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, die mit öffentlichen Geldern Daten erhoben ha-
ben, ihre Datensätze langfristig unter Verschluss halten, noch können Daten-
nutzer verlangen, dass sie Zugang zu Daten erhalten, bevor deren Urheber die 
Möglichkeit hatten, ihre zentralen Fragestellungen zu bearbeiten. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre etwa mit den Daten der großen internationalen und 
nationalen Studien zum Bildungsmonitoring zeigen, dass ein solcher Interes-
sensausgleich durchaus möglich ist. Diese Prozesse sollten weiter optimiert 
und auf andere Datensätze, die Nachnutzungspotenzial aufweisen, ausge-
dehnt werden. 
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